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50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74 Abs2;

GewO 1994 §79 Abs1;

GewO 1994 §79 Abs3;

Rechtssatz

§ 79 Abs. 3 GewO 1994 verp6ichtet den Anlageninhaber bei Erstellung des Sanierungskonzeptes nicht dazu,

unverhältnismäßige Sanierungsmaßnahmen vorzusehen, d.h. Maßnahmen, deren Aufwand außer Verhältnis zu dem

damit erzielbaren Erfolg stünde. Vielmehr

ist für das "Sanierungskonzept ... der Grundsatz der

Verhältnismäßigkeit (Abs. 1) maßgebend". Daraus folgt auch eine Einschränkung in der Ermächtigung der Behörde zur

Vorschreibung eines Sanierungskonzeptes: Für den Fall, dass angesichts der festgestellten Mängel eine Sanierung mit

vertretbarem Aufwand unter allen Umständen unmöglich ist, darf auch kein Sanierungskonzept vorgeschrieben

werden.
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